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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
Geschäftsstelle der Bezirksvertretung Hohenlimburg

Beteiligt:

Betreff:
Aufstellung von Stahlspinden auf den Fluren im Gymnasium Hohenlimburg

Beratungsfolge:
21.01.2015 Bezirksvertretung Hohenlimburg

Beschlussfassung:
Bezirksvertretung Hohenlimburg

Beschlussvorschlag:
Der Sachstandsbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.
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Begründung

Bereits im September 2013 beantragte die Schulleitung eine Genehmigung der Stadt 
Hagen zur Aufstellung von Stahlspinden in den Fluren des Gymnasiums. Bei der in 
der 45. KW durchgeführten Schulbaubereisung wurde von der Schulleitung mitgeteilt, 
dass diese Genehmigung immer noch nicht erteilt wurde. Die Bezirksvertretung 
Hohenlimburg bittet insofern um einen ausführlichen Sachstandsbericht durch die 
Fachverwaltung. Auf TOP 8.4 der BV-Sitzung vom 30.04.14 sowie TOP 7.1 der BV-
Sitzung vom 19.11.14 wird Bezug genommen.
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Kaltenborn, Werner

Betreff: Sitzung der BV Hohenlimburg am 19.11.14 - Hier TOP 7.1 Stahlschränke 

Gymnasium Hohenlimburg

Von: Krüger, Joachim  

Gesendet: Dienstag, 18. November 2014 10:38 

An: Kaltenborn, Werner 

Cc: Brück, Ulrike; Brockhaus, Frank 

Betreff: Sitzung der BV Hohenlimburg am 19.11.14 - Hier TOP 7.1 Stahlschränke Gymnasium Hohenlimburg 

 

Hallo Herr Kaltenborn! 

 

Zur Genehmigung des von der GWH eingereichten Bauantrages in dieser Sache (Stahlschränke in den Fluren des 

Gymnasiums Wiesenstraße) durch das Bauordnungsamt bedarf es einer Zustimmung und Prüfung durch die 

Feuerwehr. Nach Auskunft von 37 waren dort in der jüngsten Vergangenheit alle Kapazitäten mit der Genehmigung 

der neuen Einkaufspassage beschäftigt. Dies hatte oberste Priorität. Eine Stellungnahme der Feuerwehr ist nun bald 

zu erwarten. 

   

Freundliche Grüße 

 

Achim Krüger 

Geschäftsbereichsleiter Technik 

Architekt 


	Vorlage
	Anlage  1 Stellungnahme der Verwaltung zu TOP 7.1

